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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vom Kreistag des Kreises Unna am 14.12.2021 beschlossene 

 

„14. Änderungssatzung zur 

Allgemeinen Gebührensatzung mit Gebührentarif 

für den Kreis Unna vom 13.12.1995“ 

 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Unna, den 03.01.2022 

 

 

 

Kreis Unna 

Der Landrat 

 

 

 

 

 

Mario Löhr 
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14. Änderungssatzung 

zur Allgemeinen Gebührensatzung mit Gebührentarif 

für den Kreis Unna vom 13.12.1995 

 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 

878) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Kreises Unna in seiner Sitzung am 14.12.2021 

folgende Änderung zur Allgemeinen Gebührensatzung mit Gebührentarif für den Kreis Unna in der Fassung 

vom 13.12.1995 beschlossen: 

 

Die nachstehende Tarifstelle (Gebührentarif) wird in der Allgemeinen Gebührensatzung mit Gebührentarif für 

den Kreis Unna mit Wirkung vom 01.01.2022 wie folgt zugefügt: 

 

II. Gebührentarif 

 

Lfd. 

Nr. 
Gegenstand 

Gebühr 

alt 

Gebühr 

neu 

5.4 Beratung und Überprüfung der Anforderungen an die Wohnqua-

lität nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

 

 

5.4.1 Beratung und Überprüfung der Anforderungen an die Wohnqualität 

nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und den hierauf beruhenden 

Rechtsverordnungen bei Neu- und Umbaumaßnahmen für vollstatio-

näre Pflegeeinrichtungen zur Feststellung, dass die Einrichtung die 

Anforderungen erfüllt (Bescheinigung im Sinne des § 11 Abs. 3 Alten- 

und Pflegegesetzes). 

1.300,00 € 

 

5.4.2 Beratung und Überprüfung der Anforderungen an die Wohnqualität 

nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und den hierauf beruhenden 

Rechtsverordnungen bei Neu- und Umbaumaßnahmen für Tages- und 

Nachtpflegeeinrichtungen als Gasteinrichtung zur Feststellung, dass 

die Einrichtung die Anforderungen erfüllt (Bescheinigung im Sinne des 

§ 11 Abs. 3 Alten- und Pflegegesetzes). 

650,00 € 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
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Kreis Unna – Der Landrat 

Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz 

53.7/11 10 

 

 

Allgemeinverfügung zum Verbot der freiwilligen Impfung  

gegen die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) ab dem 01.02.2022 

 

Im gesamten Gebiet des Kreises Unna wird die freiwillige Impfung gegen die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) ab 

dem 01.02.2022 gemäß Artikel 46 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung 

mit § 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung verboten. 

 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Begründung: 

 

Die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) ist eine Rinderkrankheit, die weltweit vorkommt und zu den verlustreichsten 

Virusinfektionen bei Rindern zählt. Die BVD-Viren (BVDV) gehören zu den Pestiviren. 

 

Die Übertragung des Virus erfolgt horizontal, über verschiedene Körpersekrete, oder vertikal als Infektion 

während der Trächtigkeit von der Mutter auf das Kalb. Die Infektionen verlaufen oft symptomlos oder gehen 

mit Durchfällen, respiratorischen Erkrankungen und Leistungsabfall einher. Bei der Infektion seronegativer 

trächtiger Rinder kann es in Abhängigkeit vom Infektionszeitpunkt neben verschiedenen Komplikationen zur 

Entstehung von persistent mit dem BVD-Virus infizierten Kälbern (PI-Kälber) kommen. PI-Kälber können kli-

nisch unauffällig erscheinen, spielen aber als dauerhafte Virusausscheider für die Aufrechterhaltung von In-

fektketten in Beständen oder Regionen eine zentrale Rolle. So können sie das Virus über Kontakte, beispiels-

weise während des Transportes, sehr einfach weiterverbreiten.  

 

Die BVD wird seit dem 01.01.2011 in Deutschland staatlich bekämpft. Seitdem ist ein kontinuierlicher Rück-

gang der Anzahl BVDV-infizierter Bestände zu verzeichnen. Im Vordergrund der Bekämpfung steht die Iden-

tifikation von PI-Tieren und deren Entfernung aus den Beständen. 

 

Im Zuständigkeitsbereich des Kreises Unna wurde letztmalig im Oktober 2013 eine Infektion mit BVD festge-

stellt. 

 

Nordrhein-Westfalen hat bei der Europäischen Kommission einen Antrag auf Genehmigung eines Programms 

zur Tilgung von BVD eingereicht. Ziel dieses Tilgungsprogramms ist es, dass Nordrhein-Westfalen der Status 

„frei von BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ gewährt wird.   
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Die Voraussetzungen für die Gewährung des Seuchenfreiheitsstatus für eine Zone, wie z. B. Nordrhein-West-

falen, sind in Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 1 der Delegierten Verordnung 2020/689 festgelegt: 

 

1. Die Impfung gegen BVD für gehaltene Rinder ist verboten. 

2. Mindestens während der vorhergehenden 18 Monate wurde kein Fall von BVD bei einem gehaltenen 

Rind bestätigt. 

3. Mindestens 99,8 % der Betriebe, die mindestens 99,9 % der Rinderpopulation repräsentieren, sind 

frei von BVD. 
 

Mit Geltungsbeginn der Verordnung (EU) 2016/429 am 21. April 2021 wurde allen Rinderhaltungsbetrieben, 

die gemäß § 1 Nummer 2 der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virus-

diarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung) als „BVDV-unverdächtiger Rinderbestand“ eingestuft worden sind, der 

Status „frei von BVD“ gewährt.  

 

Dieser Status kann nur aufrechterhalten werden, wenn seit der Gewährung des Status im Bestand kein Rind 

gegen BVD geimpft wurde (Anhang IV Teil VI Kapitel 1 Abschnitt 2 Absatz 1 Buchstabe b der Delegierten 

Verordnung (EU) 2020/689). Gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung kann die zuständige 

Behörde die Impfung der Rinder eines bestimmten Gebietes gegen die BVDV-Infektion verbieten, wenn Be-

lange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.  

 

Das Verbot der Impfung ist aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung geeignet, erforderlich und angemes-

sen. Das Verbot verfolgt den Zweck, zu verhindern, dass in Betrieben mit dem Status „frei von BVDV“ gegen 

BVDV geimpfte Rinder nicht von an BVDV erkrankten Rindern zu unterscheiden sind und dadurch ein ge-

währter Status gefährdet würde. Dieses würde das Erkennen eines Seuchenausbruchs verzögern und ein-

schränken und ein frühzeitiges Einsetzen von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen erschweren. Bei der Abwä-

gung, ob im vorliegenden Fall ein milderes Mittel ausreicht, sind die Eigenschaften des Erregers sowie die 

Interessen der betroffenen Tierhalter in die Entscheidungsfindung eingeflossen. 

 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 

 

Nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung kann die sofortige Vollziehung im öffentlichen 

Interesse besonders angeordnet werden. Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil unter 

anderem die Gefahr von gesundheitlichen Konsequenzen für die betroffenen Tiere sowie auch die Gefahr 

von wirtschaftlichen Folgen erheblich wäre und deshalb zu unterbinden ist.  

 

Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen am Eintritt der aufschie-

benden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämp-

fungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche überwiegt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-

richt Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder 

zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  

Sollte die Frist durch ein Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen 

Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 

Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 

sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 

VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-

gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) vom 

24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der zzt. geltenden Fassung. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

 

Hinweis: 

 

Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen kann die aufschiebende Wirkung der Klage auf Ihren Antrag wie-

derherstellen. Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, zu stellen. 

Diesem sollen zwei Abschriften des Schriftsatzes beigefügt werden. Der Antrag kann aber auch bei der Ge-

schäftsstelle des Verwaltungsgerichts in Gelsenkirchen zu Protokoll gegeben werden. 

 

Weitere Hinweise: 

 

Nähere Informationen sind beim Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz, Sachgebiet Veterinärwe-

sen und Lebensmittelüberwachung, Platanenallee 16, 59425 Unna, unter der Telefon-Nummer 02303 273939 

zu erhalten. 

 

Diese Allgemeinverfügung kann beim Landrat des Kreises Unna, Fachbereich Gesundheit und Verbraucher-

schutz, Sachgebiet Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Dienstgebäude Platanenallee 16 in 

59425 Unna, Raum 205, montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.30 

Uhr sowie freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr eingesehen werden. 

 

Angesichts der derzeitigen Situation ist die Einsichtnahme nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache 

und unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen möglich. 

 

 

http://www.justiz.de/
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Die Allgemeinverfügung wird im Amtsblatt Kreises Unna und auf der Internetseite des Kreises Unna veröf-

fentlicht. 

 

Unna, den 12.01.2022 

 

Kreis Unna – Der Landrat 

 

 

 

Mario Löhr 

 

 

Rechtsgrundlagen: 

- Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Be-

reich der Tiergesundheit 

- Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seu-

chenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von 

Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen dar-

stellen (VO (EU) 2018/1882) 

- Delegierte Verordnung (EU) 2010/689 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen 

Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und 

den Status „seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen (VO (EU) 2020/689 

- Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Ver-

ordnung) 

- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

 

in der jeweils geltenden Fassung. 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0KGX1977VA12220118 

 Unna,18.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0KGX1977VA12220118  18.01.22 

 

Empfänger   

Name  

Daniel Günther  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hansemannstraße 17, 44357 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 

  



 

70 

Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/64.21.3766.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/64.21.3766.2   18.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Victor Hainer  

   
letzte bekannte Anschrift: 

143 Hainer Branch RD,  CHAPMANVILLE WV 25508, USA VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/32.21.1974.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.1974.7   11.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Nezir Bibic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Pestarska bez broja,  TUTIN SRBIJA, SRB SERBIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/32.21.1377.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.1377.3   17.12.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Marcin Smyczynski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Borowska 88/33,  55-552 WROCLAW, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/32.21.1419.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.1419.2   17.12.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

M.K. Kesir  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lavasweg 18,  319362 HOOGVLIET, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/32.21.1468.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.1468.0   17.12.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Emanuel Marian  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Str. Sg. Erou Mateescu Gherghe Nr16 Bl9 Sc.C Ap57,  PLOIESTI, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/32.21.1460.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.1460.5   17.12.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Robert Kulykow  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Jerzego Bajana 53/15,  54-129 WROCLAW, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

 

  



 

76 

Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/32.21.1643.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.21.1643.8   11.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Aliaksandr Burak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Adamkowskaja 62/9,  224014 BRZESC, BY WEIßRUSSLAND 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/95.21.3973.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/95.21.3973.8   13.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Milorad Todorovic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Nova 26, Broj 41,  32314 UGRINOVCI, SRB SERBIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

 

 

  



 

78 

Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/28.21.1718.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/28.21.1718.5   10.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Volodymyr Yanush  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Street Dovatora 19 - 33, 50089 KRIVOJ ROG, DNEPROPETROVSKAJA, UA UKRAINE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/28.21.1301.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/28.21.1301.5   10.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Valery Orekhvo  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kalinina 15, 231800 SLONIM, BY WEIßRUSSLAND 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/39.21.1420.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/39.21.1420.3   17.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Tabriz Abasguluev  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sabirkendi 3/8,  MARNEULI GRUZJA, GE GEORGIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A105 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

 

  



 

81 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 

UN0MIXX161VA22211220 

 Unna,20.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0MIXX161VA22211220  20.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Miglena Kirilova Pirinska  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Robert-Koch-Straße 55, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 

  



 

82 

Geschäftszeichen    
36.2 

UN0INX1403AA3A2211118 

 Unna, 20.01.22 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0INX1403AA32211118  20.01.22 

 

Empfänger   

Name  

Iris Nolle  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kurlandstraße 1, 47445 Moers 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Heinrich 

  



 

83 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0504834  Unna, 20.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.1/0504834  20.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Florijan Berisha, geb. 22.03.1997  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Mausegatt 3, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A.214 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

  



 

84 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

GB-36.2-UN-VS2013 

 Unna, 18.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2-UN-VS2013  18.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Tatiana Zmeu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Krummacker 48, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Velic 

  



 

85 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

GB-36.2-UN-YU891 

 Unna, 18.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2-UN-YU891  18.01.2022I 

 

Empfänger   

Name  

Ireneusz Denc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hessische Straße 111, 44339 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Velic 

  



 

86 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

LÜNVZXXX10VA12220119 

 Unna, 20.01.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

LÜNVZXXX10VA12220119  20.01.2021 

 

Empfänger   

Name  

Ahmad Hamze  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Böcklingstr. 4, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Velic 

  



 

87 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0529569  Unna, 20.01.2022 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.1/0529569  20.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Mariusz Cyprian Artel, geb. 28.04.1979  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Dahlienstraße 1, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A.214 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

  



 

88 

Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/25.21.1382.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.21.1382.7                                                                    

                                                                    

Empfänger   

Name  

Mario Teister  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Jahnstr. 29, 59368 Werne, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

89 

Geschäftszeichen    
36.2 

UN0CKXX203VA22211119 

 Unna, 20.01.22 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0CKXX203VA22211119  20.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Christofer Brandt  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bergkamener Str. 78, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 

 

  



 

90 

Geschäftszeichen    
36.2 

UN0ELXX878VA12211229 

 Unna, 20.01.22 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0ELXX878VA12211229  20.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Nils Christian Lange  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Mengeder Schulstraße 12, 44359 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 

  



 

91 

Geschäftszeichen    
36.2 

UN0ETXX890VA12211220 

 Unna, 20.01.22 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0ETXX890VA12211220  20.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

EN-AR Gmbh  

   
letzte bekannte Anschrift: 

FRIEDRICH-EBERT-STR. 83, 59425 UNNA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen    
36.2 

UN0EAXX922VA12220103 

 Unna, 20.01.22 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0EAXX922VA12220103  20.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

EN-AR Gmbh  

   
letzte bekannte Anschrift: 

FRIEDRICH-EBERT-STR. 83, 59425 UNNA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 GBEX-HM-SE619 v. 

17.12.21 

 Unna,20.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GBEX-HM-SE619 v. 17.12.21  17.12.2021 

 

Empfänger   

Name  

Sven Krüger  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kreisstraße 89, 59379 Selm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 GB-UN-SY921 

v.23.12.21 

 Unna,20.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-SY921 v.23.12.21  23.12.2021 

 

Empfänger   

Name  

Bülent Gürbüz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lassallestr. 4, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 

UN0QLXX109VA12211227 

 Unna,20.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0QLXX109VA12211227  11.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Catalin Dimache  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Königsheide 30D, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/42.21.1790.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.21.1790.3   19.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Paul Sullivan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

3001 9 Kostner Ave,  CHICAGO IL 60623, USA VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen    
36.2 

UN0AKX2308VA22211228 

 Unna, 21.01.22 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0AKX2308VA22211228  21.01.2022 

 

Empfänger   

Name  

Ozan Akar  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Poststraße 20A, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0533779  Unna,21.01.2022  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.1/0533779  16.12.2021 

 

Empfänger   

Name  

Dilyan Dimitrov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hristo Botev 21, 2030 Kostenec;Bulgarien 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A 205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

van den Akker 
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Geschäftszeichen    
36.2 

UN0JPXXXX5VA12220119 

 Unna, 21.01.22 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0JPXXXX5VA122220119  21.01.22 

 

Empfänger   

Name  

Patrick Jakiela  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Am Zimmermanns Wäldchen 1, 58239 Schwerte  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Heinrich 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/42.21.1597.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.21.1597.8   08.12.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Dovydas Gerika  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Birutes 22 - 95, 91187 KLAIPEDA, LT LITAUEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/42.21.1480.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.21.1480.7   21.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Biviana Casanova  

   
letzte bekannte Anschrift: 

711 Hills 9 Z,  CT 06118 EAST HARFORD, USA VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/42.21.1631.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.21.1631.1   20.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Elvir Suljlc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Karlovacka Cesta 86, 10020 ZAGREB LUCKO HRVATSKA, HR KROATIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 21. Januar 2022                                                                   

36.3/42.21.2187.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.21.2187.0   21.01.2022                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Sinisa Dorotic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Trsje 15,  ZAGREB GRAD ZAGREB, HR KROATIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Sparkasse UnnaKamen 

                                                                                 Kraftloserklärung 

 

Das Sparkassenbuch Nr. 35273911 wird hiermit für kraftlos erklärt. 

 

Kamen, 17.01.2022 

 

Sparkasse UnnaKamen 

          Der Vorstand 
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Sparkasse 

         Bergkamen-Bönen 

Aufgebot 

 

Für die von der Sparkasse Bergkamen-Bönen ausgestellten Sparkassenbücher Nrn. 304018567, 417119625 

und 301317806 wird die Durchführung des Aufgebotsverfahrens beantragt. 

 

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, ihre Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches 

binnen drei Monaten vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung an beim Vorstand der Sparkasse Bergka-

men-Bönen geltend zu machen, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Bergkamen, 18. Januar 2022 

 

Sparkasse Bergkamen-Bönen 

           DER VORSTAND 

 

 

 

 

 

 

         Sparkasse 

         Bergkamen-Bönen 

 

Kraftloserklärung 

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 404024457, 317258333, 317246338 werden hiermit für kraftlos erklärt. 

 

Bergkamen, 18. Januar 2022 

 

Sparkasse Bergkamen-Bönen 

           DER VORSTAND 
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